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Vorwort 

Gegenstand der Ethik ist das sittlich richtige Verhalten des Menschen. Um 
hierzu eine Aussage machen zu können, ist es erforderlich, das Sein des Men-
schen zu erfassen, das, was ihn als Menschen konstituiert. Dieses Sein ist 
durch bestimmte Grundgegebenheiten gekennzeichnet. Nur wenn sie vorlie-
gen, kann man von einem Menschen reden. Die Arbeit muß versuchen, diese 
Grundgegebenheiten zu skizzieren, mag in ihrem Rahmen eine vertiefte Dar-
legung auch nicht möglich sein. 

Zu den Seins-Bedingungen des Menschen gehört, daß er in der Geschichte 
lebt und von ihr beeinflußt wird. Insofern ist er ein geschichtliches Wesen. 
Darüber darf aber unter keinen Umständen das, was jederzeit und an allen 
Orten schlechthin zum Menschsein gehört, außer acht gelassen werden. Für die 
Ethik stellt sich die Frage, welche Antworten jeweils auf konkrete geschicht-
liche Strömungen zu geben sind. Es ist zu fragen, was notwendig anzuerkennen 
ist, was anerkannt oder doch hingenommen werden kann und was verworfen 
werden muß. Da der Mensch eine einheitliche Größe ist, treten gegenüber 
seiner geschichtlichen Seite seine bleibenden Konstituanten nicht rein in 
Erscheinung. Sie verlangen unbedingte Anerkennung, jedoch hat ihre Beach-
tung bei aller Respektierung ihres bleibenden Inhaltes im gegebenen Falle in 
je verschiedener Weise zu erfolgen. Das Problem wird im Gange der Arbeit 
an einer Stelle näher angesprochen. 

Der Mensch lebt zusammen mit anderen Menschen. Dies ist ein für die 
Ethik bedeutsamer Sachverhalt; es geht um das Verhalten des Menschen zu 
seinen Mitmenschen. Die ethisch zutreffenden Antworten zu geben, setzt die 
Beantwortung der Frage voraus, ob der Mensch in seinem menschlichen Sein 
ein Einzelwesen ist, das lediglich neben den anderen Angehörigen des Men-
schengeschlechtes lebt, oder ob er unerläßlich auf das Zusammenleben mit 
ihnen hingeordnet ist, ob also die soziale Seite zu seinen Grundgegebenheiten 
zählt. Nur wenn dies zu bejahen ist, läßt sich von einer Sozialethik sprechen. 

Da die Ethik nach den Konstituanten des Menschseins fragen muß, wenn 
sie eine Antwort zum Verhalten des Menschen geben soll, stellt sie die Frage 
nach dem Wesen des Menschen. Sie ist eine Frage nach der Wahrheit. Es ist 
ein Sinngehalt aufzuschließen. Das Richtige zu erkennen, bedeutet einen 
Wert erkennen. 

Ethische Erörterungen wären unvollständig, wenn nicht auch Gefährdun-
gen des ethischen Verhaltens zur Sprache gebracht würden. Auf derartige 
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Faktizitäten einzugehen, ist für die Erfassung der ethischen Situation unerläß-
lich. Es kann so auch ein Beitrag zur Verwirklichung der Ethik geleistet wer-
den. 

Die Tarifautonomie ist eine Institution der Rechtsordnung. Sich mit ihrer 
Ethik zu befassen, heißt folglich, daß eine Komplexität von Recht und Ethik 
zu behandeln ist. Dabei wird das Recht einmal als das rein faktische Dasein 
von Rechtsprinzipien und Rechtssätzen verstanden. Zugleich und vor allem ist 
nach der ethischen Qualität der Tarifautonomie zu fragen. 

Deswegen ist es nicht angängig, die Tarifautonomie auf dem Hintergrund 
des Rechts als eines bloßen Faktums zu behandeln. Das Recht und die ethi-
sche Frage sind miteinander verwoben. Der Sollenscharakter der Rechtsord-
nung ist entschieden zu sehen. Verständlich kann eine Beziehung zwischen 
dem Recht und der Tarifautonomie vor allem am Beispiel eines konkreten 
tarifrechtliehen Systems vorgestellt werden. Für den Verfasser kommt dasje-
nige der Bundesrepublik Deutschland in Frage, wie dies auch im Thema der 
Untersuchung zum Ausdruck kommt. Die Ethik der Tarifautonomie in ver-
gleichender Sicht zu erörtern, ist ihm nicht möglich; er kennt die ausländi-
schen Rechtsordnungen nicht hinreichend genug. Zudem würde ein derartiges 
Vorgehen die Arbeit übermäßig anschwellen lassen. Wenn sich ergeben sollte, 
daß das deutsche Recht mehr oder weniger von der Ethik getragen ist, heißt 
das jedoch nicht, diese Regelungen seien die ethisch allein vertretbaren. 
Erscheinungen, die in der Geschichte auftreten, können ohne weiteres an dem 
einen Ort von anderen Umständen beeinflußt sein als an einem anderen Ort. 
Es könnte sogar sein, daß sie keineswegs durchgängig vorhanden sind, selbst 
wenn die näheren Voraussetzungen für ihr Dasein vorliegen; jedenfalls kann 
ihre Gestalt verschiedene Formen haben. Sätze der Ethik können einen detail-
lierten Inhalt haben. Sehr oft handelt es sich bei ihnen aber um Maximen, die 
im Recht in verschiedener Weise, und zwar sogar unabhängig von den 
geschichtlichen und räumlichen Umständen, rechtlich ausformuliert werden. 
Zu beachten ist nur, daß Rechtsnormen, die keine ethische Grundlage haben, 
der inneren Autorität entbehren und daß die letzten ethischen Maximen als 
Maximen unwandelbar bindend sind. Es ist ferner denkbar, daß ethische 
Gesichtspunkte im Recht nicht erscheinen, ohne daß die rechtliche Institution 
unethisch wäre oder einenunethischen Aspekt hätte. 

Die verschiedenen Möglichkeiten der Ethik können sich im gegebenen Fall 
sogar gegenseitig ausschließen. Insoweit findet sich in der Ethik - und im 
Recht - ein volitives Moment vor. Je nach dem Gewicht, das wegen des einen 
oder anderen Gesichtspunktes die Entscheidung bestimmt und ethisch legitim 
bestimmen kann, kommt es zu verschiedenen rechtlichen Ergebnissen. Der 
menschliche Verstand ist nicht in der Lage, in allem und jedem eine unabding-
bare Rangstufe der Möglichkeiten zu ermitteln. Allerdings dürfen niemals 
jene Grenzen überschritten werden, hinter denen das sittlich Verwerfliche 
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liegt. Ist die Entscheidung für eine der möglichen rechtlichen Regelungen ein-
mal getroffen, ist es aber ein Gebot der Ethik, daß sie im Interesse der Rechts-
sicherheit anerkannt werden muß. 

Die Arbeit ist ein Versuch. Ob er gelungen ist, hat der Verfasser nicht zu 
beurteilen. Entscheidend ist, wenn überhaupt die Notwendigkeit der Bezie-
hung zwischen Ethik und Recht aufgewiesen worden ist. Dies kann vielleicht 
an dem Beispiel einer einzigen Rechtsinstitution besonders gut dargetan wer-
den, vorausgesetzt, daß eine Betrachtung der Institution in der Gesamtheit 
ihrer Bezüge erfolgt. Ausschließlich soziologische Darstellungen sind fehl am 
Platze. Hinter den soziologischen Größen befindet sich eine höhere Wirklich-
keit. Die Soziologie ist eine Faktenwissenschaft. Ihre daher gleichsam natur-
wissenschaftliche Methode darf nicht vergessen lassen, daß weitere Problem-
bereiche vorliegen können und vorliegen, an die mit einer ihnen angemesse-
nen Denkweise heranzugehen ist. 

Einige Gedanken werden in der Arbeit mit anderen Nuancierungen wieder-
holt. Es erfolgen Zwischenzusammenfassungen und zum Schluß eine grund-
sätzliche Zusammenfassung. Diese Wiederholungen sollen einige Male Licht 
auf Umstände werfen, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der Wiederho-
lung stehen oder aber bereits vorher Gesagtes in seiner Tragweite mit entspre-
chenden Ausführungen zusätzlich klarstellen. Das gilt insbesondere für die 
Schlußzusammenfassung. Dieser letzte Teil der Arbeit bringt nach der Mei-
nung des Verfassers ferner wichtige sozialethische Abrundungen. 

Der Apparat enthält verschiedentlich Ausführungen, die im Zusammen-
hang mit Überlegungen im Hauptteil der Arbeit stehen. Sie dort zu bringen, 
hätte jedoch den Fluß der Gedanken unterbrochen. 

Zitiert werden vor allem Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
und des Bundesarbeitsgerichts. Sodann werden zwei führende Großkommen-
tare zitiert. Auf weiteres Schrifttum ist ebenfalls Bezug genommen. Aussagen 
in einzelnen Aufsätzen sind wegen ihrer sachlichen Bedeutung oder in der 
Auseinandersetzung mit den dort vertretenen Gedanken angeführt. Das ein-
schlägige Schrifttum in seiner Gesamtheit zu erfassen, war dem Autor nicht 
möglich. Es wurde im übrigen auch nur bis zu einem Veröffentlichungsdatum 
in den ersten Monaten 1988 herangezogen. 

Die Arbeit war Anfang Juli 1988 im ersten Durchgang abgeschlossen. Für 
den Verfasser war es geboten, eine am 6. September 1988 erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellte Schrift zur gesetzlichen Regelung kollektiver Arbeitskon-
flikte bei seiner Behandlung des Arbeitskampfrechtes verschiedentlich näher 
zu berücksichtigen. Bei der Darstellung des Betriebsverfassungsrechtes hat er 
die Mitte November 1988 unomittelbar vor der parlamentarischen Behand-
lung und Verabschiedung stehende gesetzliche Regelung der Sprecheraus-
schüsse der Leitenden Angestellten angesprochen. Es ließen sich schließlich 
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auch noch einige später erfolgte beachtliche Anregungen für die Arbeit ver-
werten. 

Der Verfasser hat Professor Dr. Anton Rauscher, Inhaber des Lehrstuhls 
für Christliche Gesellschaftslehre an der katholisch-theologischen Fakultät der 
Universität Augsburg, zu danken. Er hat die Anregung zu der Arbeit gege-
ben. Vor allem dankt er seinem engsten Mitarbeiter, seiner Frau Maria. Ihr 
Verständnis für die Probleme, ihre kritischen Überlegungen, ihre Gewissen-
haftigkeit und ihr Fleiß haben in den Darlegungen ihren Niederschlag gefun-
den. 

Kassel, im November 1988 
Gerhard Müller 
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Kapitel I 

Die rechtliche Grundlage der Tarnautonomie 
und ihre Entfaltung 

1. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland 
als Ausgangs- und Bezugspunkt 

Ausgangs- und rechtlicher Bezugspunkt der Darlegungen in dieser Abhand-
lung ist die Tarifautonomie (TV-Autonomie), wie &je die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland kennt. Möglicherweise finden sich allerdings in 
allen Industriestaaten nicht autoritärer und nicht totalitärer Prägung verschie-
dentlich irgendwie vergleichbare Strukturen oder Strukturelemente vor. 

2. Der Bestands- und Betätigungsschutz des Koalitionswesens 

Art. 9 Abs. 3 GG gewährleistet die positive -und negative- individuelle 
KoalitionsfreiheiL Wenn die positive Koalitionsfreiheit sinnvoll sein' soll, ist 
mit ihr verfassungsrechtlich zugleich die Bestandsgarantie des Koalitionswe-
sens abgesichert. Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist bei seinem Zweck un-
vollständig und geht sogar ins Leere, wenn nicht auf der gleichen Rechts-
höhe das geschützt wird, um dessentwillen diese Freiheit anerkannt ist, näm-
lich der koalitionäre Zusammenschluß. Die positive Koalitionsfreiheit ist 
gewährleistet um ihres spezifischen Zieles willen. Begrifflich sind die individu-
elle positive KoalitionsfreiheJ.t und der Koalitionsschutz zu unterscheiden, 
sachlich ist, kommt es zur Bildung von Vereinigungen, deren Gewährleistung 
mit der Gewährleistung einer Koalitionsbildung für den Einzelnen mitgege-
ben. Das heißt nicht, daß jede konkret bestehende Koalition in ihrem Bestand 
verfassungsrechtlich absolut abgesichert sei. Dem steht schon die allen Mit-
gliedern der Koalition zustehende Austrittsfreiheit entgegen sowie die der 
individuellen Freiheit zur Koalitionsbildung korrespondierende, ebenfalls ver-
fassungsrechtlich anerkannte Freiheit, die Koalition zu beenden. Wenn dieje-
nigen, die das Individualrecht zur Koalitionsgründung besitzen, nicht ebenso 
das Individualrecht zur Auflösung der Koalition hätten, wären sie mit dem 
Zusammenschluß zur Koalition von Rechts wegen unwiderruflich auf die 
so entstandene Vereinigung festgelegt. Die individuelle positive Koalitions-
freiheit ist ein auf Interessenverfolgung durch Zusammenschluß gerichtetes 

2* 
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Recht; ein "Interessen"-Recht beinhaltet, einschlußweise, aber notwendig, 
daß man das Interesse ebenso wie das rechtlich geschützte Mittel zu seiner 
Verfolgung schlechthin wie in seiner konkreten Erscheinungsform (etwa Aus-
tritt aus der bisherigen Koalition, um sich einer anderen anzuschließen) aufge-
ben kann. Der verfassungsrechtliche Schutz des Koalitionswesens als solcher 
verlangt allerdings in seiner Konsequenz insofern auch die verfassungsrechtli-
che Bestandsgarantie für die konkrete Koalition, da immer nur über eine kon-
krete Vereinigung die Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen erfolgen kann. Solange und soweit sie als Koalition legitim und 
legal besteht, ist sie diejenige Vereinigung, die den Koalitionssinn und die 
Koalitionszwecke realisiert. 

Mit der Bestandsgarantie des Koalitionswesens als solchem und mit der 
Bestandsgarantie für die einzelne Koalition ist unlösbar die verfassungsrecht-
liche Garantie der spezifischen Koalitionsbetätigung verbunden. Diese Ge-
währleistung wird ebenso wie die Gewährleistung des Koalitionswesens ein-
schließlich des Schutzes der einzelnen Koalitionen auch vom Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) anerkannt. Sämtliche Gründe, die für den Schutz des 
Koalitionswesens und insofern ebenfalls der einzelnen Koalitionen maßgeb-
lich sind, verlangen zugleich den Schutz der eigentümlichen Koalitionsbetäti-
gung. Der Bestandsschutz ohne Betätigungsschutz wäre sinnlos. Der Zusam-
menschluß zur Vereinigung erfolgt nun einmal zur Wahrung und Förderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Der Schutz der individuellen positi-
ven Koalitionsfreiheit wäre wiederum gegenstandslos, wenn nicht die Koali-
tionsbetätigung von der Bestandsgewährleistung oder doch zusammen mit ihr 
erfaßt ist. Vereinigungen werden gegründet (individuelle positive Koalitions-
freiheit) und bestehen (Garantie des Koalitionsbestandsschutzes als solchen 
und, wenn auch nicht absolut, der einzelnen Koalition), damit- und das ist 
der Endzweck - die Koalitionen selbst als solche tätig werden (Betätigungs-
garantie). 

Man spricht im Falle des Art . 9 Abs. 3 GG zu Recht also von einem Dop-
pel-Grundrecht. 

3. Die autonome Betätigung der Koalitionen 

Die Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen als 
das eigentümliche, von der Verfassung vorgesehene Ziel der Koalitionen ver-
langt deren SelbsttätigkeiL Der Zusammenschluß erfolgt zu diesem Zweck. 
Es geht um eine Interessenverfolgung. Wegen der eigenen Belange erfolgt der 
Zusammenschluß zur Vereinigung. Es liegt keine staatliche oder staatlicher-
seits übertragene Zuständigkeit vor, die Zusammenschlüsse werden, in Ver-
wirklichung eines freiheitlichen Tatbestandes, autonom von sich aus und 
durch sie tätig. Das verlangt das Individualgrundrecht der positiven Koali-
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tionsfreiheit. Das Doppel-Grundrecht des Art. 9 Abs. 3 GG in seinem Aspekt 
der Bestands- und Funktionsgarantie der Koalitionen führt zu demselben 
Ergebnis. Die Vereinigungen als Interessen-Verbände müssen im Kern in 
freier Selbsttätigkeit und in diesem Sinne autonom in Erscheinung treten. 

4. Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen 
als Bezugsgrößen des Koalitionsschutzes 

Es besteht Einigkeit darüber, daß Art. 9 Abs. 3 GG ausschließlich eine 
Aussage zu den Vereinigungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber trifft. 
"Vereinigungen dieser Art [sei!.: i. S. der Verfassungsnorm] sind die Berufs-
verbände der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, d. h. die Gewerkschaften 
und die Arbeitgeberverbände; nur sie werden zwecks begrifflicher Abgren-
zung zu den [sei!.: allgemeinen] Vereinigungen im Sinne des Abs. 1 als Koali-
tion bezeichnet." Auch das BVerfG vertritt diese Auffassung. Das kommt ein-
deutig schon in seiner ersten einschlägigen Entscheidung zum Ausdruck. "Das 
Grundrecht der Koalitionsfreiheit betrifft nämlich nicht nur den Zusam-
menschluß als solchen, sondern den Zusammenschluß zu einem bestimmten 
Gesamtzweck, nämlich zu einer aktiven Wahrnehmung der Arbeitgeber-
(Arbeitnehmer-)Interessen." Das Gericht sieht ferner in ständiger Rechtspre-
chung eine innere Verbindung zwischen der TV-Autonomie und Art. 9 Abs. 3 
GG als deren Grundlage. Das ist nur sinnvoll, wenn es sich bei den Vereini-
gungen des Art. 9 Abs. 3 GG um Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände 
handelt. Schließlich spricht es ständig von Koalitionen. Damit können nach 
dem Kontext der Entscheidungen stets nur die hier in Rede stehenden Zusam-
menschlüsse gemeint sein. 

5. Die Interessenverfolgung 
der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen 

in ihrem Verhältnis zueinander 

Mit der positiven Koalitionsfreiheit und dem auf ihr beruhenden Grund-
recht der Koalitionen auf Bestandsgarantie und Gewährleistung koalitionsge-
mäßer Betätigung geht es bei der Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen um Bedingungen für beide Seiten des Lebenstat-
bestandes der abhängigen Arbeit. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber treten 
von ihrer Stellung im Wirtschaftsleben her gleicherweise in Erscheinung. Da 
sie in vieler Hinsicht mehr oder weniger gegenteilige oder doch auseinanderge-
hende Interessensichten haben, steht zwar nicht ausschließlich, aber doch sehr 
maßgeblich eine sozusagen wettbewerblieh-antagonistische Interessenverfol-
gung und Interessenauseinandersetzung in Rede. Das muß gesehen werden. 
Es geht um die Interessenwahrnehmung im Bereich des Arbeitslebens, dieses 


